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 Veröffentlicht am 28.10.1954

Norm

ABGB §905 IB

ABGB §986

GoldKlG §2 ArtII Abs1

Rechtssatz

Daß eine nicht e6ektive Schuld in Schweizer Franken auf Gold - Franken lautet, stellt nicht eine Verbindung zwischen

dem geschuldeten Geldbetrag und dem Goldpreis her, sondern bedeutet nur, daß bei Errechnung der

Schweizerfrankenschuld Münzfußänderungen in dieser Währung zu berücksichtigen sind. Die Goldklauselvorschriften

stehen der Gültigkeit dieser Vereinbarung nicht entgegen.
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